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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

Preise: Grundgebühr pro Monat 95,00 € pro Kurs für durchschnittlich 8,5 Einheiten á 45 Minuten zzgl. ggf. 
Materialkosten. Geschwisterkinder / Mehrfachbeleger erhalten für die Belegung des 2. Kurses 10 
% (9,50 €) Rabatt und weiterer Kurse 15 % (14,25 €) Rabatt auf die Grundgebühr. Bei Nichtver-
einsmitgliedschaft fällt eine einmalige Anmeldegebühr pro Kurs von 20,00 € und ein  mo-
natlicher Zuschlag von 15 % der Grundgebühr (14,25 €) an. 
Die Beitrittserklärung für eine Elternmitgliedschaft finden Sie im Internet unter https://www.hbf-
ev.de 

Zahlung: Bei Abschluss eines Kursvertrages nach dem Probetermin, ist die Probeeinheit kostenlos. Bei 
Absage sind die entsprechenden Gebühren zu entrichten. Für alle Verträge bezüglich der Kurse 
und Clubs werden die Kursgebühren bis 15. des Monats per Einzugsermächtigung eingezogen. 
Bei Nichtdeckung des Kontos oder fehlerhaften Angaben entstehen zusätzliche Kosten zu Ihren 
Lasten. 

Vertragsdauer: 6 Kursmonate mit automatischer Verlängerung, falls eine schriftliche Kündigung einen Monat vor 
dem Ende des letzten organisierten Kursmonats nicht vorliegt. Nach Absprache und schriftlicher 
Bestätigung durch die Bundesgeschäftsstelle bzw. Beratungsstelle ist ein Kurswechsel in einen 
laufenden Kurs möglich. Bei zwischenzeitlichem Einstieg gelten die bereits organisierten Termine 
des Kurses. 

Termine/Zeiten: Die angekündigten Zeiten und Termine (s. Terminübersicht) sind Teil des Vertrages. Terminände-
rungen, räumliche Veränderungen und Referentenwechsel sind der Hochbegabtenförderung e.V. 
vorbehalten. 

Ferien: Die Kurse finden auch während der Ferien statt. Ausnahme: 4 Wochen (Kernzeit) der Sommerfe-
rien und der Weihnachtsferien.  

Teilnahmebedingung: Ein Intelligenztest muss mit der Anmeldung zum Probetermin schriftlich eingereicht wer-
den. Die Testergebnisse unterliegen dem Datenschutz. Es genügt auch eine Bestätigung eines 
Diplompsychologen/in über den Prozentrang oder den allgemeinen IQ-Wert. Wir fördern Kinder 
ab Prozentrang 90 oder IQ 120. Sonderregelungen nach Rücksprache mit dem testenden Dip-
lompsychologen/in sind möglich. Für die Teilnahme an allen Clubs ist die Vereinsmitgliedschaft 
Voraussetzung. 

Übergabevereinbarung: Bei Nichtankreuzen der Einverständniserklärung zur Regelung der Übergabe/-nahme der Betreu-
ungsverantwortung gilt, dass das Kurskind in den Kursräumen abgeholt werden muss. Änderun-
gen bedürfen der schriftlichen Form. 

Medienarbeit: Medienarbeit im Zusammenhang mit den Kursen ist vorgesehen, bedarf jedoch einer Absprache 
mit Eltern und Kindern. Alle in den Kursen gefertigten Ergebnisse der Kinder sind Eigentum der 
Hochbegabtenförderung e.V.. Ausnahmeregelungen sind möglich. Die Ergebnisse dienen über-
wiegend zur Darstellung in der Öffentlichkeit. Sollten Gewinne, z.B. durch Verkauf, erzielt werden, 
fließen die Gelder nach einer angemessenen Vergütung an die Herstellerkinder, einem Sozialfond 
zu. 

Haftungsklausel: Die den Kindern zur Verfügung gestellten Computer und Einrichtungen sind teilweise nicht Eigen-
tum der Hochbegabtenförderung e.V.. Es ist den Kindern und Eltern untersagt, Spiele und Pro-
gramme in den Einrichtungen zu kopieren oder Sachbeschädigungen vorzunehmen. Zuwider-
handlung führt zu sofortigem Ausschluss  aus der Förderung und zu evtl. Regressansprüchen, 
entbindet die Eltern jedoch nicht von der Zahlungspflicht bis zum Ende des Kurshalbjahres. Es ist 
ratsam, für die Kinder eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

Allgemeines: Eine Verhinderung des Kindes an der Kursteilnahme entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Son-
derabsprachen wegen längerer Krankheit (Krankschreibung von mindestens 3 Tagen erforderlich) 
und Wegzugs sind möglich, bedürfen jedoch der Schriftform. Die Unterschrift gilt im Namen des 
anderen Erziehungsberechtigten. Nur Schriftliches ist rechtsverbindlich. 

Gerichtsstand: Bochum 

 


